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zur l Lderung des Bcbauungsplanes “Im Teich“

In der Cenehmigungsverfügung des Regierungspräsidenten in Darmstadt
vom 6,41973 zum Bebauungsplan “Im Teich“ wird bestimmt, daß die Bebauung
des Waldgrundstückes Flur 5 Parz. Nr0 13/2 genehmigt worden kann, wenn
die Verhandlungen über die Waldfreigabe und die Ersatzaufforstung im
Bereich der Flur 5, entlang der Autobahn, positiv abgeschlossen sind.
Die notwendige Fläche für die Ersatzaufforstung konnte nicht erworben
werden, so daß das Waldgrundstück Flur 5 Parz.Nr. 13/2, auf dea der
Bebauungsplan die Bebauung mit Reihenhäusern und Reihengaragen vorsah,
aus dem 3ebauungsplan herausgenommen werden muß0 Es ist nun erforderlich,
die an der südlichen Seite der Crundstücksparzelle flr013/2 geplante Be
bauung abzuändern und den vorgeplanten Gegebenheiten anzupassen0

Durch die 1.Änderung des Behauungsplanes “Im Teich“ entstehen keine zu
sätzlichen Erschließungskosten.

Beim Bebauungsplan “Im Teich“ handelt es sich um ein Baugebiet, das aus
schließlich ‘Vohnzwecken dienen soll, Durch die Änderung werden Grund
züge der Planung nicht berührt0

Die mit SchreiD°“ vom 2o1.l97t. eingeleitete irnoru“ -o‘ T:a-o“ c“fert—
hoher Belange zur vereinfachten Änderung des Eecauungsplanes “Im Te1cn‘
ist gegenstandslos geworden, da verschiedene Grundstückseigentümer
gern0 §13 Abs.2 BBauG0 der Bebauungsplanänderung nicht zustimmten,

Im einzelnen ergeben sieh folgende Änderungen:

1 Herausnahme der arzel1e Nr0 13/2 aus dem Piänunrsteraich des Bebatmn;s
planes “Im Teich“ uud Änderung der Planung der Bebauung entl ang der
südlichen Seite der Grundstücksparzelle 13/2.

2. Entlang der gesamten nördlichen Baugebietsgrenze zur Parz. 3/2 sowie
in Fortführunr der &aragengi‘urpe entlang der östlichen Eacgeetsrsze
im ereich der Stra3e “Nachtweide“ werden FVEinstellpltze ausgewiesen.

3. Im Norden des Bebauungsrlanes, entlang der Ersatzaufforstungzfiäch ier
Parzelle Nr0 13/2 wird der Abstand der Bauwerke zum Wald geo0 26 Abs.5
der Hess0Bauordnung auf 28,oo zu festgesetzt0

4. Änderung der Legende Ziff. 31 des Bebauungsplanes über die Dachausbil..
dung. Die Legende wird wie folgt geändert:

“Die Dächer sind als Sattel — oder 7almdächer wit einer Neigunz von
höchstens 5e Grad auszuführen0 Im Planungstereich D (WA) und bei Gara;er
sind Flachdächer zugelassen0“

5. Ergänzung der Legende:
“Maßgebend für die Zahl der Einstellpliitze e Wohneinheit ist § 3 Äb302
der Bausatzung der Gemeinde Nauheim vom S.io.1974“.

6. Herausr1ahge des Stichwces an der Reiherstra2e und Xndc•rung der Parel—
lierung im Bereich der Pumpstation und Schaffung einer Grundstiicks—
parzelle für die Basstation.
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7. Verlegung der Trafostation an der Straße “Im Teich“ vom hinteren
Grundstücksteil an die Straße

8. Im Bereich nördl, der Straße “Im Teich“ und östlich Waldwiesengraben:
Einpianung eines Stichweges und anschließende Änderung der Grund—
stücksparzellen. Ein Grundstück tuehr. Mindestgröße der Grundstücke
bleibt gewahrt.

9. änderung des Bebauungsplanes nördlich der Ftraße “Nachtweide“:
a) hderung der Grund stücksformen nördlich der Straße “Nachtweide“

und Fortführung von 2 ?uß.vegen in nördlicher Richtung bis zur
Baugebietsgrenze und entlang dieser Baugebietsgrenze Einplanung
eines Fußweges0

t) Einplar.ung eines Fußweges von der Wegeparzelle Nr. 6o1 bis zur
egeparzelle Nr0 6co die entlang der Baugebietsgrenze zur Autobahn
verläuft.

c) Einpianung e±nes Fußweges zwischen den Reihenhausgrundstücken und
der Garagengrupe am östlichen Ende der Straße “Nachtweide“.

lo. Die im Bebauungsolan zur Garagenbebauung ausgewiesene Fläche der
Parz, Nr. 556 mit 273 qm soll nicht, wie vorgesehen, in ein Baugrund—
stück umgewandelt werden, sondern diese Fläche soll in den geplanten
Kinderspielpiatz am Schwarzbach miteinbezogen werden. Dabei soll das
Wegestück der Wegeuarz.Nr. 546 innerhalb der Kinderspielolatzfflche
bis zum Weg entlang des Schvtarzbaches erhalten bleiben. Die gearzell
Nr. 434 soll als Verbindun;sreg zwischen den Wegenarzellen Nr. 545
und 483 dienen. Die Wegeparel1e Nr. 483 soll als Begrenzung des
Kinderspielplatzes bis zun Schwarztach durchgezogen werden. In. Fort
führung dieses Weges soll eine Brücke über den Schwarztach auf Rüssels
heiner GemarKung in die Änderung des BeLauungsclanes aufgenonmen :crd:
Die durch die Verschiebung des Kinderspielplatzes frei werdende FIoh
des Flurstückes 476 (gelegen hinter den Reiher:hausoarzellen N:.47E,L79
und. 46o) ist als nicht bebaubare Fläche auszuweisen,

11, Eintragung der Gasfernleitung mit Schutzstreifen zur 3asregierstacion.

12. Die im Eebauungsolan ausgewiesene Fläche für einen Kindergarten,
Parz. Nr. 228 it 2.o38 ‚ soll die Bezeichnung “fläche für den Geai

bedarf“ erhalten. Die Legende des Bebauungsrlanes ist entsprechend zu
ändern.

13. Die in Fortführung der Wegevarzelle Nr. 317 im Bebauungsplan vcrgesehsr
Brücke über den Graben (Parz.Nr.526) entfällt, da der Graben nicht mcb
besteht,

14. Die im Bebauungsplan enthaltene Grabenparzelle Nr.293 wird herausenc2-
men. Die Parzellenfläche ist den anli:genden Grundstücken uzuressen0

Die Entwidmung dieser Grabenparzelle ist vorzunehmen.
15. Die im Bebauungsplan entlang des Schwarzbachds ausgewiesen) öffelit

Grünfläche soll ungewandelt werden in “nicht bebaubare FItth2‘
Die Legende des Bebauungsplancs ist entsprechend zu ändern.

16, Ergänzung des Symbols Brücke bzw Durchlaß in Fortführung der Vegepar—

zelle 417 über die Kinderspiolplatzparzelle Nr. 419.
17. Verl1gun der Wogeparzeilen Nr. 546 u, 153 über den Kindersielp‘_t::

bis zur Wegecarzelle 68 und 477
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Lärms chutzwall:

Gemäß § 1 Abs.6 EBauG. n.F. sollen Bauleitp].äne dazu beitragen, eine
geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemein
heit entsprechende sozial gerechte Eodennutzung zu gewährleisten sowie
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. Hierbei sind insbesondere die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und
die Sicherheit der Wohn— und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des
Umweltschutzes 211 berücksichtigen.

Nicht bebaubare Fläche entlang des Schwarzbaches:

Die nicht bebaubare Fläche muß als Grtinfläche gestaltet werden, denn
nur hierdurch ist gewährleistet, daß der Grünstreifen entlang des
Schwarzbaches, zugleich die Südgrenze des Regionalen Grünzuges, funk
tionsgerecht erhalten bleibt. Das Anlegen der Flächen durch die Be
sitzer ist seitens der Gemeinde zu überwachen.



DER REGIERUNGSPRÄSIDENT IN DARMSTADT
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6085 Nauiiaia

6I000ARMSTADTdSn 28. Juni 1977
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TEL.12 556278g
Sprechtage

dienstags bis donneistags 9- 12Uhr
oder nach Vereinbarung

Brintkaslen tun Fnistsaciten

nur Luisenotatz 2

und das Pla au.fate11angsverfahren wurden von mir geprüft.

Aufgrund des § 11 des Bundeabau€eaetzes (BBeuG) vao 23.6.1960 (BGB1. 1 5. 341)
i.dJ. vom 18.8.1976 (BGB1. 1 S0 2256) wird de Bebauungsplan ‘Im Tojoh“ —

1. mit folgenden Auflegen genebigt:

i.) Der im östlichen Bereich de P1arntugsbietoe entlang der Bundeoeutobahn
angelegtc Lärmachutzwe11 ist so auszubilden (erhöben und ve1än,gern)1
daß die Anwohner durch den von der 3andosautobahn ausgohenden Verkehrs—
1zm nicht beeinträchtigt werden.

Sollte diese Maßnahme nicht ausreiehen, sind entsprechend § 9 Abs. 1
Satz 24 EBauG ireitere iaioionahemende Maßnahmen, wio Doppelfenster
oder Sohallsohluckisolioru.ngn,an den den Immi3aionen ftu2gesetzten

baulichan Anlagen anzubriugen. Bei den in der letzten 3auzei1 sur

Atitobabn bafindlichen GobLütden sind die zur Bundoßautobahn 3iugonden

WobnrLuwe in jedew Fall mit iinisoionshernenden aber lüftungsfäbigen

Bauteilen ausnistattøn.

UeL
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Betr.: Bauleitplisae Lili die C—emeinde Nauheim, Landkreis GroEuGtrau;
hier: Bobau.u.ngsplan “Im -Teich“ — 1. Änderung

Lezug: Ihr Antrag YQtI 29. 3. 1977 a Az.: IV — Ba/dd —

Der von Ibnen mit Antrag vom 29. 3. 1977 vorgelegte, bei tau ein 29. 3. 1977

eingegangene Babauimgsplan

“ Im !eich — 1. Änderung
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Alle Maßne.biien sind so auszubilden, daß die in der Vornorpi

DIJ 18005 in Verbindung mit den Richtlinien “Schallsohutz iTI

Städtebau“ genannten dB(A)—Werte für Reines )Iohngebiet von

tagsüber 50 und naohtrs 35 dB(A) nicht überschritten werden.

2.) Die entlang des Schwarzbaohes ausgewiesene und besondere

dargestellte — nicht bebanbare fläche — ist als private Griin—

fläche auszuweisen.

2etindung fftr die Auf

Zu i.) -

Gemäß § 1 Aba. 6 BEanG n.P. sollen Baialeitpläne dazu beitragen, eine

geordnete städtebauliche Entwicklung und eins dem Wohl der Allgemein

heit entsprechende sozial gerechte Bodennutzung zu gewährleisten sowie

eine menschenwürdige Umwelt zu sichern0 Hierbei sind insbesondere die

allemeinon Anforderungen an gesunde Wohn— und Arbeitsverhältnisse und

die Sicherheit der Wohn— und Arbeitebevölkerung sowie die Belange des

Umweltschutzes zu berücksichtigen.

Zu 2.)

Di nicht bebaubers Fläche muß als Grünfläcbs gestaltet werden, deDn

nur hierdurch ist gewährleistet, daß der Grtinetreifen entlang des

Sobwarzbachee, zugleich die Südgrenze de8 Regionalen Grünzuges, fan».

tionsgerocht erhalten bleibt. Das Anlegen der Fltchen durch die Be

sitzer ist seitens der Gemeinde zu überwachen.

Die Auflagen in meiner Genehmigung erfordern eine Änderung dsa !nsteriel—

len Inhalts des Bebauungsplanes.

Hierzu ist ein erneutes Aufstellu.ngaverfahren ab de Aualegungvverfahren

gemäß § 2 a Abs. 6 B3auG durchzuführen (Hess. VGa, Urteil na 2.7.1973

— Uesa.VGRapr. 1973 S. 94 —).
Das Vorfahren beginnt mit dem BGschiuß, den entspreobsnd den Auflagnu

geänderten twurf do Eau].oitplanes öffentlich auszulogon und ist ge

mäß § 2 a Abs. 6 BLauG bis zum abschließendem Satzungebeachlaß durchzu—

führen. Einer erneuten Gcnehiigung bedarf der Bastlcitplaz nicht, sofern

er du bereits genebigtn Plan unter Derückccbtigung der Auflagen nt—

spricht. (Die ausgesprochene Genehmigung bezieht sich eusschließhia r
den entsprechend den Auflagen geänderten Plan.)
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Werden in dem neuen Verfahren Bedenken und Anregungen geltend gemacht,

gleichviel ob sie sich auf die Änderungen oder auf den unveränderten

Inhalt des Bauleitpianentwurfos beziehen, und werden sie nicht beriick-.

sichtigt oder führt ihre Berücksichtigung zu erneuten Änderungen des

Bauleitplanea, so bedarf der Bauleitplan der erneuten Genehmigung nach

§ 11 EBauG. Dies gilt nicht für Bedenken und Anregungen zui unveründer—

ten Inhalt däs Planentwurfa, die bereits Gegenstand des ersten Ausle—

gungsverfabrens waren.

Abschließend ist die geänderte Passung des Bebauungaplanes erneut als

Satzung zu beschließen.

Mit dem Nachweis über die Bekanntmachung gemäß § 12 BEau.G ist mir eine

beglaubigte Kopie des entsprechend den Au.fla«en geänderten Balileit—

planes mit allen Nachweisen über das zum Vollzug der Auflagen erfolgte

Verfahren vorzulegen.

Die Genehmigung des Bebauu.ngsplanes ist anaoh ortsüblich bckanntzu—

machen,und spätestens mit Wirksamwerden der Bekanntmachung ist dar Be

bauungsplan mit Begrtindung zu jedermanns Einsicht beraitzuhalton und

über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft zu geben. In der Eekanntma—

cbung ist anzugeben, bei welcher Stelle der Plan während der Dienst

stunden eingesehen werden kann. Ferner rind die § 44 o und 155 a !BauG

zu beachten. Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst

für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der Da—

banungaplan rechtsverbindlich. Dar Zeitpunkt des Inkrafttretens ist

wir und dem Kreisausachuß unter Beifügung einer beglaubigten Ablich

tung der Bekanntmachung mitzuteilen.

Ich empfehle, vor der Verlziindnn€ das genehmigten Bebauungsplanes

die Bekannttachungsverachriften Ihrer Rauptaatzung zu beachten und

gegebenenfalls hinsichtlich der neuen Vorschriften dcs § 12 BBauG

zu überprüfen.

Ich habe die von Ihnon vorgelegten Pläne it meinem C-enehzigungaver—

merk versehen. Eine Äusferti«ung der vorgelegten Pläne nnCt der dazu«

gehörenden Unterlagan habe ich bei meinen Akten behalten.. Eine Aus-‘

/ fertigung gebt Ibnsn goscxzdert Qha Anschseiban wieder zu, Die dritti

Ausfertigung habe ich dem Kreisausaobuß übersandt.
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Gegen diesen Besolwid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden0 Der Widerspruch ist bei meiner Behörde
schriftlich einzulagen oder zur Niederschrift zu erklären.

I Auftrage

/ /
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